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 Bebauungsplan "Am Jauchernbach"- 1 Änderung, Verfahren gemäß § 13 a BauGB, 

Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB      

Ihr Schreiben vom 11.10.2021  

 

 

Sehr geehrter Herr Kümmerle, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie 

aus Sicht der Abteilung 4 – Straßenwesen und Verkehr -  und der - Abteilung 8 – Lan-

desamt für Denkmalpflege – zu der oben genannten Planung folgendermaßen Stel-

lung: 

 

Raumordnung 

Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken.  

Der Flächennutzungsplan ist zu berichtigen.  
 

 

Straßenwesen und Verkehr 

Anbaurechtlich ist der gesetzliche Anbauabstand von 20 m nach § 9 Bundesfernstra-

ßengesetz (FStrG) zur Bundesstraße B 297 einzuhalten. Die gilt im Besonderen auch 

nach § 9 Abs. 6 FStrG für Werbeanlagen jeglicher Art (z. B. auch Fahnenmasten). 

Ferner werden keine Übertragungen auf Videowänden oder ähnliches aus Gründen 

der Verkehrssicherheit auf den Bundesstraßen zugelassen. Es ist darauf zu achten, 
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dass durch die Werbeanlagen die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße nicht ab-

gelenkt oder geblendet werden können. Ergänzend sind Garagen, Carports sowie 

nach § 14 Baunutzungsverordnung (BauNVO) Nebenanlagen usw. innerhalb der 20 

m gemäß § 9 FStrG nicht zugelassen. 

 

Die Erschließung des Flst. 3939/1 erfolgt ausschließlich über das Flst. 4086 (hier: 

Tannenbergstraße). Neue Anschlüsse entlang der Bundesstraße sind nicht zulässig.  

 

Anbaurechtlich bestehen keine Einwendungen. Dessen ungeachtet ist darauf zu ach-

ten, dass zur Bundesstraße ein ausreichender Blend- und Sichtschutz vorhanden 

sein sollte. Bei einer evtl. Außenbeleuchtung gilt, dass durch diese eine Blendfreiheit 

für die Verkehrsteilnehmer der Bundesstraße B 297 sichergestellt ist. Die Ausführun-

gen sind im schriftlichen sowie im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans zu über-

nehmen. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass Lärmschutzmaßnahmen al-

leine Sache des Antragstellers sind.  

 

 
Landesamt für Denkmalpflege 

Das Plangebiet liegt im Grabungsschutzgebiet "Versteinerungen Holzmaden" (gem. § 

22 DSchG). Auf die entsprechenden Auflagen wird hingewiesen. 

 

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 

 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planun-

terlagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitpla-

nung@rps.bwl.de zu senden.  

Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntma-

chungsnachweis digital vorzulegen. 
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Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Claudia Schwenger 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften gem. § 13 a BauGB "Am Jauchernbach - 
1. Änderung", Planbereich Nr. 15.01//1, Gemarkung Kirchheim unter Teck, 
Lkr. Esslingen (TK 25: 7322 Kirchheim u. Teck)  
  
Öffentliche Auslegung von Bebauungsplänen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
  
Ihr Schreiben vom 11.10.2021, Az. 621.41/221-st 
 
Anhörungsfrist 19.11.2021 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässigkeit der geplanten 
Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten lokal im 
Ausstrichbereich der Obtususton-Formation sowie im Verbreitungsbereich von Auenlehm 
mit im Detail unbekannter Mächtigkeit. Dieser überlagert die im tieferen Untergrund 
anstehenden Gesteine der Obtususton-Formation und der Numismalismergel-Formation. 
 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und 
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens 
sowie einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes 
ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen bautechni-
schen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Das Plangebiet liegt außerhalb eines bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebiets. 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 
LGRB statt. 
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Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
 


































